
SATZUNG ÜBER DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN 
IN DER STADT WETZLAR 

-Abfall- und Gebührensatzung- 
vom 20.05.2003 

 
(Stand: 7. Änderungssatzung vom 19.12.2023) 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. I S. 80), ge-
ändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 03.05.2018 (GVBl. S. 82), §§ 1 bis 5a, 10 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 
24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28.05.2018 (GVBl. S. 247), § 20 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsge-
setz, KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 9 
des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), § 7 der Verordnung über die Bewirt-
schaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchab-
fällen (Gewerbeabfallverordnung, GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896), geändert 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 2234), hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Wetzlar am 20.05.2003 folgende Satzung beschlos-
sen: 

§ 1 
Aufgabe 

 
(1) Die Stadt Wetzlar betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKrWG) in der jeweils gültigen Fassung und 
dieser Satzung als öffentliche Einrichtung (Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebs-
gesetzes/EigBGes). 5) 

 
(2) Die Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln der im Stadtgebiet Wetzlar an-

gefallenen und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem und die Abgabe der 
eingesammelten Abfälle an den Entsorgungspflichtigen bzw. Verwerter. 

 
(3) Die Stadt Wetzlar informiert und berät im Rahmen der Erfüllung ihrer Einsamm-

lungspflicht über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen. 

 
(4) Die Stadt Wetzlar kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen, Abfallarten 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen (Hausmüll) sind Abfälle, die in privaten Haushal-

ten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen 
und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren 
Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als priva-

ten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Europäi-
sche Abfallverzeichnis vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379) in der jeweils geltenden 
Fassung, aufgeführt sind, insbesondere 5) 
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a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf-
grund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 
 

b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Absatz 1 
genannten Abfälle. 

 
§ 3 

Ausschluss von der Einsammlung 
 
(1) Der Abfalleinsammlung der Stadt Wetzlar unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht 

nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind. 
 
(2) Von der Einsammlung ausgeschlossen sind 
 

a) Abfälle, die nicht dem Kreislaufwirtschaftsgesetz unterliegen und deren Beseiti-
gung/Verwertung durch andere Gesetze geregelt ist (§ 2 Abs. 2 KrWG);  5) 

 
b) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 48 KrWG mit Ausnahme von Kleinmengen 

gefährlicher Abfälle im Sinne des § 1 Abs. 4 HAKrWG; 5) 
 

c) Abfälle, die nach der Abfallsatzung des Lahn-Dill-Kreises von der Entsorgung 
ausgeschlossen sind;  

 
d) Abfälle, die der Rücknahmepflicht aufgrund einer nach § 25 KrWG erlassenen 

Rechtsverordnung unterliegen, sofern entsprechende Rücknahmeeinrichtungen 
tatsächlich zur Verfügung stehen; 5) 

 
e) Abfälle, die nicht in zugelassenen Abfallbehältnissen gemäß § 13 Abs. 1 und 

nicht im Rahmen anderer Einsammlungsaktionen nach dieser Satzung einge-
sammelt werden können; 7) 

 
f) Schlämme jeglicher Art, sofern sie nicht mindestens 35 % Trockensubstanz 

enthalten. 
 
(3) Die von der Einsammlung ausgeschlossenen Abfälle sind von den Erzeugern oder 

Besitzern dieser Abfälle nach den Vorschriften des KrWG und des HAKrWG zu ent-
sorgen. Insbesondere sind gefährliche Abfälle einem Sammelsystem nach § 1 Abs. 
5 HAKrWG anzudienen und zurückzunehmende Abfälle dem Rücknahmepflichtigen 
zurückzugeben. 5) 
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§ 4 
Einsammlungssysteme 

 
(1) Die Stadt Wetzlar führt die Einsammlung von Abfällen im Hol- und Bringsystem 

durch.  
 
(2) Beim Holsystem werden die Abfälle beim Grundstück des Abfallbesitzers oder an 

gesondert festgelegten Standorten (vgl. § 15 Abs. 3) abgeholt. 
 
(3) Beim Bringsystem hat der Abfallbesitzer die Abfälle zu aufgestellten Sammel-

gefäßen oder zu sonstigen Annahmestellen zu bringen. 
 

§ 5 
Getrennte Einsammlung von Abfällen im Holsystem 

 
(1) Die Stadt Wetzlar sammelt im Holsystem folgende Abfälle ein: 5) 
 

a) Sortenreine Abfälle aus Papier und Kartonagen (Altpapier) 
 
b) Kompostierbare Gartenabfälle und kompostierbare Küchen- 
    abfälle (Biomüll)        
 
c) Abfälle, die nicht ohne Vorbehandlung einer Verwertung zu- 
    geführt werden können (Restmüll)     
 
d) Sperrige Abfälle, die aufgrund ihrer Größe nicht in das Restmüllgefäß eingebracht 

werden können (Sperrmüll) und deren Einsammlung im Rahmen der städtischen 
Abfuhr bewerkstelligt werden kann. 

 
(2) Die in Abs. 1 a) – c) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten 

Gefäßen vom Abfallbesitzer zu sammeln und zur Abfuhr bereitzustellen. Die im 
Rahmen dieser Satzung getroffenen weiteren Regelungen sind zu beachten. 6) 

 
(3) Die Einsammlung der in Abs. 1 d) genannten Abfälle aus dem privaten Bereich er-

folgt in haushaltsüblichen Mengen zweimal jährlich nach telefonischer Anmeldung 
und Terminabstimmung. 5)An den Abfuhrtagen muss der Sperrmüll ab 6.00 Uhr am 
Straßenrand ohne Gefährdung oder Behinderung von Dritten (Passanten, Stra-
ßenverkehr) bereitgestellt werden. Ist nach den Umständen vor Ort eine Gefährdung 
oder Behinderung von Dritten unvermeidbar, hat die Lagerung des Sperrmülls auf 
dem Grundstück in der Nähe der Fahrbahn zu erfolgen. Von der Abfuhr ausgenom-
men sind Abfälle, die aufgrund ihrer Größe (Höchstlänge 2 m) oder ihres Gewichtes 
(maximal 50 kg) nicht in das Müllfahrzeug verladen werden können. Ggf. sind die 
Teile durch Zerkleinerung diesen Vorgaben anzupassen. Die Stadt Wetzlar kann ver-
langen, dass wiederverwertbare sperrige Abfälle getrennt nach den unterschiedli-
chen Abfallfraktionen bereitgestellt werden. 5)6) 

 
(4) Wenn getrennt zu sammelnde verwertbare Abfälle gemäß Abs. 1 a) und b) unterei-

nander oder mit Restmüll vermischt sind, kann die Leerung verweigert oder eine Sor-
tierung auf Kosten des Anschlusspflichtigen vorgenommen werden. Im Einzelfall 
können Gefäße für Biomüll oder für Altpapier, bei denen die  
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Nachsortierung nicht mehr möglich ist, als Restmüll entsorgt werden und hierfür in 
analoger Anwendung von § 17 Abs. 2 e) eine zusätzliche Gebühr gefordert werden. 
Bei ständiger Fehlbefüllung von Biomüll- und/oder Altpapierbehältern können die je-
weiligen Abfallbehälter abgezogen und das vorzuhaltende Restmüllvolumen ent-
sprechend erweitert veranlagt werden. 6) 

 
(5) Werden im Rahmen des Holsystems Abfälle eingebracht, die gemäß Abs. 1 nicht im 

Holsystem eingesammelt werden oder gemäß § 3 von der Einsammlung ausge-
schlossen sind, hat der Anschlusspflichtige der Stadt Wetzlar alle Mehrkosten zu er-
statten, die im Einzelfall erforderlich sind, um diese Abfälle einer ordnungsgemäßen 
Beseitigung oder Verwertung zuzuführen. 

 
§ 6 

Getrennte Einsammlung von Abfällen im Bringsystem 
 
(1) Die Stadt Wetzlar sammelt im Bringsystem folgende Abfälle ein: 
 

a) Sortenreine Abfälle aus Papier und Kartonagen (Altpapier); 
b) Gefährliche Abfälle (Sondermüll), einschließlich Altbatterien; 5) 
c) Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, 

die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektro-
nikgeräten/ElektroG vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), in der jeweils geltenden 
Fassung; 

d) Altmetall; 
e) Altholz; 
f) (sperrige) Restabfälle; 
g) kompostierbare Gartenabfälle; 
h) Korken; 
i) Altreifen (Kleinmengen aus dem nicht gewerblichen Bereich) 
j) großvolumige Kunststoffe  5) 
k) Flachglas  5). 

 
(2) Die Stadt Wetzlar stellt zur Einsammlung der in Abs. 1 a) genannten Abfälle Sam-

melbehälter an allgemein zugänglichen Plätzen zur Verfügung. Andere Abfälle dürfen 
weder in diese Sammelbehälter eingebracht noch neben diesen zurückgelassen 
werden. 6) 

 
(3) Für die übrigen in Absatz 1 genannten Abfallarten werden von der Stadt Wetzlar An-

nahmestellen bereitgehalten und in geeigneter Form bekannt gegeben. Unbeschadet 
eines in dieser Satzung vorgesehenen anderweitigen Entsorgungsweges sind die 
Besitzer solcher Abfälle verpflichtet, diese zu den Annahmestellen zu bringen und 
dem dort anwesenden Personal zur ordnungsgemäßen Lagerung bzw. Entsorgung 
zu überlassen. 

 
§ 7 

Einsammlung von Abfällen auf öffentlichen Verkehrsflächen 
 
Für die Aufnahme von Abfällen, die anlässlich der Benutzung von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen anfallen, stellt die Stadt Wetzlar Gefäße auf. Die Besitzer solcher 
Abfälle sind verpflichtet, diese Gefäße zweckentsprechend zu benutzen. Dies gilt insbe-
sondere für Speiseabfälle, Papiertaschentücher und Zigarettenkippen. Tierkot darf nur 
verpackt eingegeben werden. 
 
 

2) 5) 

2) 
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§ 8 
Durchsuchung, Fundsachen 

 
(1) Abfälle gehen in das Eigentum der Stadt Wetzlar über 
 

a) sobald sie im Rahmen des Holsystems nach ordnungsgemäßer Bereitstellung  
eingesammelt sind 

b) sobald sie im Rahmen des Bringsystems in die aufgestellten Sammelgefäße ein-
gebracht oder bei einer Annahmestelle entgegengenommen wurden. 

 
(2) Die Stadt Wetzlar ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen su-

chen zu lassen. 
 
(3) Das Öffnen und Durchsuchen von bereitgestellten Abfallbehältern durch Dritte sowie 

das Aufschneiden/Durchsuchen von Müllsäcken ist unzulässig. 
 
(4) Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen gehandelt. 
 

§ 9 
Unterbrechung/Störung der Abfalleinsammlung 

 
(1) Die Stadt Wetzlar sorgt bei im Zusammenhang mit der Abfalleinsammlung auf-

tretenden Betriebsstörungen für Übergangsregelungen und wirkt darauf hin, dass 
diese Betriebsstörungen unverzüglich behoben werden. 

 
(2) Können Abfallbehältnisse aus einem von der Stadt Wetzlar nicht zu vertretenden 

Grund nicht entleert oder abgefahren werden, so wird der Abfall am nächsten regel-
mäßigen Abfuhrtag mit abgeholt. 

 
(3) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen und Aus-

fällen der Abfuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, Streik, betriebsnot-
wendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen oder höherer Gewalt, hat der An-
schlusspflichtige keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Entschädigung.  

 
§ 10 

Beseitigung von Verschmutzungen 
 
Verunreinigungen der öffentlichen Straßen und Wege, die im Zusammenhang mit den 
bereitzustellenden Abfallbehältern, durch Müllsäcke oder durch Abholung bereitgestellten 
Sperrmülls entstehen, hat der gemäß der städtischen Straßenreinigungssatzung zur Rei-
nigung dieser Flächen Verpflichtete zu beseitigen. 
 
 

§ 11 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer, Eigentümergemeinschaften, Erbbauberechtigte, Nießbraucher 

oder sonst zur Nutzung eines Grundstückes dinglich Berechtigte ist/sind verpflichtet, 
dieses Grundstück an die im Holsystem betriebene Abfalleinsammlung der Stadt 
Wetzlar anzuschließen, wenn das Grundstück bewohnt oder gewerblich genutzt wird 
oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen (Anschlusszwang). Das Grund-
stück gilt als angeschlossen, wenn auf ihm ein Restmüllgefäß aufgestellt worden ist 
bzw. im Fall des § 14 ein Müllsack bereitsteht. 
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(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Eintragung im 
Liegenschaftskataster oder im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz 
(auch Teilgrundstück) desselben Eigentümers, der eine selbstständige wirtschaftliche 
Einheit bildet. 

 
(3) Jeder Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht 

von der Abfallentsorgung gemäß § 3 ausgeschlossen sind, der öffentlichen Abfallent-
sorgung zu überlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bring-
system) zu bedienen (Benutzungszwang). 

 
(4) Der Anschlusspflichtige nach Absatz 1 hat jeden Wechsel im Grundstückseigentum 

unverzüglich der Stadt Wetzlar mitzuteilen; diese Verpflichtung hat auch der neue 
Grundstückseigentümer. Darüber hinaus hat der Anschlusspflichtige der Stadt Wetz-
lar alle für die Abfallentsorgung erforderlichen sachbezogenen Auskünfte zu erteilen. 
Bestehen Zweifel über die Abfalleigenschaft, sind die Anschluss- und Benutzungs-
pflichtigen beweispflichtig. 

 
(5) Ein Benutzungszwang besteht nicht für 
 

a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer selbst zu 
einer Verwertung in der Lage sind und diese beabsichtigen; 

 
b) Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle sind und durch gemeinnützige oder gewerbli-

che Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt 
werden soweit dies nachgewiesen wird und nicht überwiegende öffentliche Inte-
ressen entgegenstehen; 5) 

 
c) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-

haltungen; 
 

d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen Anlagen be-
seitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung er-
fordern;  

 
e) Pflanzliche Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung über die Be-

seitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 
17.03.1975 (GVBl. I S. 48) in der jeweils geltenden Fassung zugelassen  
ist; 6) 

 
f) Abfälle, bei welchen die Pflicht zur Verwertung oder Beseitigung auf Grund des 

§ 22 KrWG auf Dritte übertragen wurde; 5) 
 

g) Bauschutt und Erdaushub soweit er zugelassenen gemeindlichen oder be-
trieblichen Ablagerungsstätten zugeführt wird. 

 
(6) Auf Antrag des Anschlusspflichtigen (§ 11 Abs. 1) kann vom Anschluss- und Be-       1) 5) 

nutzungszwang für das Bioabfallgefäß befreit werden, wenn sämtliche auf dem ange-
schlossenen Grundstück anfallenden und zur Eigenkompostierung geeigneten Abfäl-
le dort ordnungsgemäß und schadlos selbst kompostiert oder anderweitig verwertet 
werden. Die Behandlung der kompostierbaren Abfälle hat im Sinne des § 7 Abs. 3 
KrWG so zu erfolgen, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit ins-
besondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten) nicht entsteht. 
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Für die Ausbringung des Kompostes muss auf dem Grundstück, auf welchem der 
Abfall anfällt und verwertet wird, eine Gartenfläche von mind. 50 m2 je Grund-
stücksbewohner nachweisbar vorhanden sein. Befreiungen vom Anschluss- und 
Benutzungszwang werden befristet und unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Der An-
schlusspflichtige hat unverzüglich anzuzeigen, wenn die Eigenverwertung der auf 
dem angeschlossenen Grundstück anfallenden Bioabfälle eingestellt wird. 5) 

 
§ 11 a 

Abfallentsorgung außerhalb des Anschluss- und Benutzungszwangs 
 
Die Stadt Wetzlar kann auf Grund besonderer Vereinbarungen die Abfuhr und Ent-
sorgung von Abfällen der Grundstücke, für die kein Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht, übernehmen. 
 

§ 12 
Bemessung des Abfallgefäßraumes 

 
(1) Die Zuteilung der Abfallgefäße (Veranlagung) für die Abfuhr von Abfällen erfolgt nach 

Anhörung des Anschlusspflichtigen. Berücksichtigt wird hierbei der zu erwartende An-
fall von Abfällen nach Maßgabe der Zahl der Bewohner des Grundstücks bzw. nach 
Maßgabe von Art, Größe und Beschäftigtenzahl des Betriebes. Bewohner im vorbe-
zeichneten Sinne ist jeder beim Einwohnermeldeamt der Stadt Wetzlar gemeldete 
Einwohner. 

 
(2) Auf jedem anschlusspflichtigem Grundstück ist mindestens ein 120 l-Gefäß für den 

Restmüll vorzuhalten. Für die Einsammlung von Abfällen nach § 5 Abs. 1 a) und b) 
(Altpapier, Biomüll) werden grundsätzlich Gefäße mit maximal gleicher Größe wie die 
zugeteilten Restmüllgefäße überlassen (Regelausstattung). Vom Anschlussnehmer 
gewünschtes Mehrvolumen kann unbeschadet § 17 Abs. 2 f gebührenpflichtig zuge-
teilt werden.3) 6) 

 
(3) Unter Berücksichtigung des von der Stadt Wetzlar organisierten Abfuhrrhythmus 

(§ 16 Abs. 1 und 2) werden im Rahmen der Abfuhr von Abfällen aus privaten Haus-
haltungen hinsichtlich der jeweils vorzuhaltenden Gefäße für Restmüll und Biomüll 
pro Bewohner 20 l-Gefäßvolumen pro Woche angesetzt, für Altpapier pro Bewohner 
und Woche mindestens 10 l-Gefäßvolumen. § 11 Abs. 6 bleibt unberührt. 5) 

 
Daraus ergibt sich folgende Regelausstattung: 
 
 1 -  3 Personen = ein 120 l Abfallbehälter 
 4 -  6 Personen = ein 240 l Abfallbehälter 
 7 -  9 Personen = ein 240 l und ein 120 l Abfallbehälter 
10 - 12 Personen = zwei 240 l Abfallbehälter 
13 - 15 Personen = zwei  240 l und ein 120 l Abfallbehälter 
16 - 19 Personen = ein 0,77 m³ Abfallbehälter 
20 - 28 Personen = ein 1,1 m³ Abfallbehälter 
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(4) Auf zu begründenden Antrag des Anschlusspflichtigen kann die Stadt Wetzlar unter 
Widerrufsvorbehalt abweichend von Abs. 3 das zuzuteilende Abfallvolumen für Rest- 
und Biomüll pro Person und Woche reduzieren; mindestens muss ein Behältervolu-
men von 15 l pro Person und Woche verbleiben. Eine Anpassung erfolgt nach Maß-
gabe der zugelassenen Behältergrößen. 6) 

 
(5) Änderungen hinsichtlich des Gefäßbedarfes (z. B. durch Mehranfall an Abfallvolumen 

oder Änderung der Bewohnerzahl) hat der Anschlusspflichtige der Stadt Wetzlar un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen und auf Verlangen zu begründen.  

 
(6) Für die Abfuhr von gewerblichen Siedlungsabfällen (vgl. § 2 Abs. 2) wird der Be-

hälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohner-
gleichwerten (EGW) ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindestvolumen von 
20 l pro Woche zur Verfügung gestellt. 6) 

 
Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt. Die Summe der 
Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohnergleichwert aufge-
rundet. Beschäftigte im Sinne des Abs. 6 a) bis i) sind alle in einem Betrieb Tätige (z. 
B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) 
einschließlich Zeitarbeitskräfte. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der bran-
chenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu einem Vier-
tel berücksichtigt. 

 
 

Unternehmen/Institution Je Platz/Bett/ 
Beschäftigten 

Einwohnergleichwert 

a) Krankenhäuser, Kliniken 
u. ähnl. Einrichtungen 

je Platz 1 

b) Schulen, Kindergärten je 10 
Schüler/Kind 

1 

c) öffentl. Verwaltungen, 
Geldinstitute, Verbände, 
Krankenkassen, Versicherungen, 
sog. Freiberufler 

je 3 
Beschäftigte 

1 

d) Speisewirtschaften,  
Imbissstuben 

je Beschäftigten 3 

e) Gaststättenbetriebe, die nur als 
Schankwirtschaft konzessioniert 
sind, Eisdielen 

je Beschäftigten 2 

f) Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1 

g) Lebensmitteleinzel- und  
Großhandel 

je Beschäftigten 2 

h) sonstiger Einzel- und Großhandel je Beschäftigten 0,5 

i) Industrie, Handwerk u. übrige 
Gewerbe 

je Beschäftigten 0,5 
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Für Einrichtungen und Betriebe, die nicht den vorgenannten Regelungen zugeordnet 
werden können (z. B. landwirtschaftliche Betriebe, Campingplätze) oder eine atypi-
sche Fallgestaltung aufweisen, setzt die Stadt Wetzlar die nach dem tatsächlichen 
Abfallaufkommen angemessenen Einwohnergleichwerte fest, mindestens jedoch 2 
EGW pro Betrieb. 

 
(7) Unbeschadet Abs. 6 Satz 3 kann abweichend von Abs. 6 auf schriftlichen Antrag ein 

geringeres Mindestbehältervolumen zugelassen werden, sofern durch den Abfaller-
zeuger/Abfallbesitzer über das übliche Maß hinausgehende Vermeidungs- und Ver-
wertungsmöglichkeiten nachgewiesen werden. Die Stadt legt auf Grund der vorgeleg-
ten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen das zur Gewährleistung einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest. 

 
(8) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus 

anderen Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam gesammelt werden können, 
wird das sich aus Absatz 6 ergebende Behältervolumen auf das nach Absatz 3 zur 
Verfügung zu stellende Behältervolumen angerechnet. 

 
(9) Falls der zur Verfügung gestellte Gefäßraum nicht ausreicht, wird das erforderliche 

Gefäßvolumen nach Maßgabe der Abs. 1 – 8 neu festgesetzt. 6) 
 

(10) Für einzelne Grundstücke bzw. Wirtschaftseinheiten oder unmittelbar aneinan-
dergrenzende Grundstücke kann die gemeinsame Benutzung von Abfallbehältern 
ermöglicht bzw. vorgeschrieben werden. Gebührenpflichtig ist der Anschluss-
pflichtige, auf dessen Grundstück der Abfallbehälter für Restmüll steht. 

 
§ 13 

Abfallgefäße 
 
(1) Für die im Holsystem einzusammelnden Abfälle nach § 5 Abs. 1 sind ausschließlich 

Abfallgefäße mit den folgenden Nenngrößen zugelassen: 
 

a) 120 l 
b) 240 l 
c) 770 l 
d) 1100 l 7) 

 
(2) Die Abfallgefäße werden dem Anschlusspflichtigen leihweise zur Verfügung gestellt. 

Der Anschlusspflichtige haftet für Verluste und Beschädigungen der Abfallgefäße, es 
sei denn, er kann beweisen, dass ihn oder die zu seinem Haushalt zählenden Fami-
lienmitglieder kein Verschulden trifft.   

 
(3) Ab einer Größe von 770 l kann der Anschlusspflichtige das benötigte Gefäß selbst 

beschaffen. Zugelassen sind nur Gefäße, die normgerecht und mit den Abfuhrfahr-
zeugen kompatibel sind. Andere als die zugelassenen Gefäße können zur Abfuhr 
nicht angenommen werden. 

 
(4) Zur Kenntlichmachung des Inhalts der zugeteilten Gefäße dient die Farbe des Gefä-

ßes bzw. dessen Deckels. Grau ist für Restmüll vorgesehen, Braun für Biomüll und 
Blau für das Altpapier. 5) 
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(5) Die Abfallbehälter dürfen nicht zweckwidrig verwendet und nur soweit gefüllt werden, 
dass ihre Deckel sich gut schließen lassen. Für überfüllte Behälter besteht keine Ab-
fuhrverpflichtung. Das Einschlämmen, Einstampfen oder Verbrennen von Abfällen in 
den Behältern sowie das Einfüllen von brennenden, glühenden oder heißen Abfällen 
ist nicht gestattet. Übelriechende, ekelerregende und außergewöhnlich schmierige 
Abfälle dürfen nur zusätzlich verpackt in die Abfallbehälter gefüllt werden. Die Deckel 
sind geschlossen zu halten. 

 
(6) Abfallverdichtungsanlagen sind erlaubnispflichtig. Der Antrag auf Erlaubnis ist bei der 

Stadt Wetzlar zu stellen. Für Behälter, welche mit Umleerfahrzeugen entleert wer-
den, ist der Einsatz von Verdichtungs-, Verpressungs-, Zerkleinerungs- und ihnen 
gleichzusetzenden Anlagen, Maschinen und Geräten nicht gestattet. 

 
(7) Die Abfallbehälter sind schonend und sachgemäß zu behandeln, hygienisch sauber 

zu halten und dürfen nur zur Aufnahme von Abfällen im Sinne dieser Satzung ver-
wendet werden. Aus technischen Gründen wird das Bruttohöchstgewicht für Abfall-
behälter bis 240 l Volumen auf 90 kg und für Abfallbehälter 770 l bis 1100 l Volumen 
auf 500 kg festgesetzt. Bei Überschreitung des maximalen Füllgewichts kann die Ab-
fuhr im Einzelfall verweigert werden. 
 

(8) Der Anschlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Haus-
bewohnern bzw. Nutzern zugänglich sind und ordnungsgemäß genutzt werden kön-
nen. Der Verlust oder die Unbenutzbarkeit von Abfallbehältern ist vom An-
schlusspflichtigen der Stadt Wetzlar unverzüglich mitzuteilen.  

 
(9) Für die Einhaltung der aus Abs. 5-8 folgenden Pflichten ist der Anschlusspflichtige 

verantwortlich. 5) 
 
(10) Der Einbau spezieller Vorrichtungen für die Biotonne zur Minimierung von Geruchs- 

und Ungezieferbelästigung ist erlaubnispflichtig und muss vom Anschlusspflichtigen 
auf eigene Kosten vorgenommen werden. Der Antrag auf Erlaubnis ist bei der Stadt 
Wetzlar zu stellen. 
 

§ 14 
Müllsäcke 

 
(1) Sofern die Aufstellung von Müllgefäßen auf dem Grundstück objektiv nicht möglich 

ist und aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Stellplatz zumutbar nicht geschaf-
fen werden kann, kann auf Antrag des Anschlusspflichtigen ausnahmsweise wider-
ruflich die Verwendung von Müllsäcken gestattet werden. 

 
(2) Die zu verwendenden Müllsäcke und die für die Abfuhr erforderlichen Abfuhrmarken 

stellt die Stadt Wetzlar zur Verfügung. Die Verwendung anderer Müllsäcke ist nicht 
gestattet. Das Gesamtvolumen der bereitgestellten Müllsäcke entspricht dem Volu-
men der ansonsten aufzustellenden Abfallbehälter. 

 
(3) Hinsichtlich der Abfallgebühr gelten die Vorschriften für die Abfallbehälter analog. 

Die Mehrkosten für die Müllsäcke und die Gebührenmarken sind der Stadt Wetzlar 
vom Anschlusspflichtigen zu erstatten. 

 
(4) Sofern im Zusammenhang mit der Abfuhr der Müllsäcke unverhältnismäßige techni-

sche oder organisatorische Schwierigkeiten auftreten, kann die Gestattung der 
Verwendung von Müllsäcken jederzeit widerrufen werden. 
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§ 15 
Standplatz der Abfallgefäße 

 
(1) Der Standplatz und der Transportweg für die Abfallbehälter ist vom An-

schlusspflichtigen auf seinem Grundstück unter Beachtung des Baurechts und 
der Unfallverhütungsvorschriften nach den anerkannten Regeln der Technik her-
zustellen und zu unterhalten. 

 
(2) Wenn es die örtlichen Verhältnisse erlauben und die Abfalleinsammlung hier-

durch nicht erschwert wird, kann gestattet werden, dass die Anschlusspflichtigen 
mehrerer Grundstücke einen gemeinsamen Standplatz für die Abfallbehälter ein-
richten. 

 
(3) In besonderen Fällen kann bestimmt werden, an welcher Stelle die Abfallgefäße 

zur Entleerung unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten der Ab-
falleinsammlung aufzustellen sind; dies gilt insbesondere, wenn Grundstücke 
nicht von den Abfuhrfahrzeugen angefahren werden können. 

 
(4) Der Standplatz und der Transportweg für Abfallgefäße ab 770 l wird nach Anhö-

rung des Anschlusspflichtigen bestimmt. 
 
(5) Abfallgefäße sind grundsätzlich ebenerdig aufzustellen. Die Größe des Stand-

platzes muss so bemessen sein, dass die Abfallgefäße rundum ausreichend 
freien Raum haben. Abfallgefäße können auch in geschlossenen Stellräumen 
(Abfallcontainerboxen) untergebracht werden.  

 
(6) Standplatz und Transportweg müssen mit einem dauerhaften, gleitsicheren und 

leicht zu reinigenden Bodenbelag versehen sein, der ein Absetzen der Behälter 
aushält. Der Standplatz soll in gleicher Höhe mit dem Transportweg liegen und 
nicht durch Schwellen, Einfassungen oder Rillen unterbrochen sein. Das Oberflä-
chenwasser muss vom Standplatz und vom Transportweg abfließen oder versi-
ckern können. Beide müssen ausreichend beleuchtet sein und stets in verkehrs-
sicherem Zustand gehalten werden. Schnee- und Eisglätte sind vom Anschluss-
pflichtigen oder dessen Beauftragten rechtzeitig zu beseitigen. 

 
(7) Der Standplatz für 770 l und 1100 l Abfallgefäße soll nicht weiter als 10 m von 

der öffentlichen Straße entfernt sein, die von den Abfuhrfahrzeugen befahren 
wird. Der Transportweg für diese Behälter muss mindestens 1,50 m breit sein 
und darf keine Stufen haben. Höhenunterschiede sind durch Rampen (maximale 
Steigung: 5 %) auszugleichen. Der Bordstein soll abgesenkt sein. 

 
(8) Standplätze und Abfallcontainerboxen sind vom Anschlusspflichtigen hygienisch 

sauber zu halten. Abfallcontainerboxen sind geschlossen zu halten. 
 

§ 16 
Leerung der Abfallbehälter 

 
(1) Die Stadt Wetzlar stellt einen Organisationsplan auf. Der Organisationsplan ent-

hält die Einteilung der Abfuhrbezirke sowie die Festlegung der Abfuhrtage für die 
jeweilige Abfallart und gibt bekannt, wo Abfallcontainer für die Einsammlung ver-
wertbarer Abfälle im Bringsystem aufgestellt sind. Der Organisationsplan und sei-
ne Änderungen werden regelmäßig bekannt gemacht. 
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(2) Restmüll und Biomüll in Gefäßen nach § 13 Abs. 1 a) bis d) werden grundsätzlich 
einmal in vierzehn Tagen abgefahren, Altpapier in Gefäßen nach § 13 Abs. 1 a) 
bis d) mindestens einmal in 4 Wochen. Hinsichtlich Grundstücken, die nicht an die 
Biomüll-Abfuhr angeschlossen sind, erfolgt die Abfuhr grundsätzlich einmal wö-
chentlich. Eine grundsätzlich wöchentliche Leerung erfolgt ebenfalls für Abfallbe-
hälter der Größe 770 l und 1100 l, wobei die zusätzliche Gestellung von Bioton-
nen gegen eine Gebühr gemäß § 17 Abs. 2 f) möglich ist.5)6)7) 

 
(3) Bei besonderem Bedarf können Abfallgefäße auf Antrag gegen eine Gebühr ge-

mäß § 17 Abs. 2 e) zusätzlich zum regelmäßigen Turnus geleert werden. Für die 
ausschließlich gewerbliche Entsorgung kann die Abfuhr regelmäßig oder nach 
Bedarf mit Gebührenveranlagung nach § 17 Abs. 3 bzw. Abs. 4 erfolgen. Der Ab-
fuhrtermin wird in Absprache mit dem Antragsteller festgelegt. 6) 

 
(4) An den Abfuhrtagen müssen die Abfallbehälter unter 770 l Inhalt mit ge-

schlossenem Deckel sowie gemäß § 14 gestattete Müllsäcke rechtzeitig am 
Gehwegrand für die Einsammlung bereitgestellt werden. Soweit keine Gehwege 
vorhanden sind, dürfen die Abfallbehälter am äußersten Fahrbahnrand abgestellt 
werden; würden dabei Dritte (Passanten, Straßenverkehr) nach den Umständen 
unvermeidbar beeinträchtigt, sind die Abfallgefäße gut sichtbar auf dem Grund-
stück in unmittelbarer Nähe zu der angrenzenden öffentlichen Fläche aufzustel-
len. Aus Straßen, die von Abfuhrfahrzeugen nicht befahren werden können, müs-
sen die Abfallgefäße vor den bekannten Abfuhrzeiten an der nächstgelegenen 
Straße abgestellt werden, die das Abfuhrfahrzeug befährt. 

 
(5) Nach der Entleerung sind die Abfallgefäße unverzüglich aus dem öffentlichen 

Verkehrsraum zu entfernen. 
 

(6) Können Abfallbehälter ohne Verschulden der Stadt Wetzlar nicht geleert werden 
(z.B. Verparkung oder Streik), so wird die Entleerung erst am nächst folgenden 
regelmäßigen Abfuhrtag durchgeführt. Unterbleibt die Leerung aus den in § 5 
Abs. 4 Satz 1 angeführten Gründen, wird dem Anschlusspflichtigen die vergebli-
che Anfahrt nach Maßgabe von § 17 Abs. 2 e) in Rechnung gestellt. 6)7) 

 
(7) Abfallbehälter ab 770 l werden vom Personal der Müllabfuhr zur Leerung vom 

Standplatz geholt und wieder zurückgebracht. Der Anschlusspflichtige hat dafür 
zu sorgen, dass die Abfallbehälter zugänglich sind. Kann die Leerung ohne Ver-
schulden der Stadt Wetzlar nicht erfolgen, gilt § 17 Abs. 6. 

 
(8) Nicht gemäß § 12 zugeteilte und zur Gebührenveranlagung festgesetzte Behälter 

dürfen nicht zur Abfuhr bereitgestellt werden. 
 

(9) Das Abholverfahren für benutzereigene Abfallgroßbehälter ab einer Größe von 
770 l (vgl. § 13 Abs. 3) wird unter Berücksichtigung des Einzelfalles festgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 - 

§ 17 
Gebühren 

 

(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher 
Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Wetzlar Gebühren. Die ausgewiesenen Ge-
bührensätze enthalten keinen Umsatzsteueranteil. Gebührenmaßstab ist das je-
dem anschlusspflichtigen Grundstück gemäß § 12 zur Verfügung stehende Gefäß-
volumen für Restmüll. Die Gebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grund-
stück (§ 10 Abs. 6 KAG).4) 

(2) Die Jahresgebühren betragen bei Zuteilung folgender Gefäße und Abfuhrrhythmus 
gemäß Organisationsplan (vgl. § 16 Abs. 1 bis 3): 7) 

 
a)  120 l-Gefäß  € 232,44 

 240 l-Gefäß  € 417,12 
 
b)  120 l-Gefäß bei erteilter Befreiung vom Anschluss- € 210,36 

und Benutzungszwang betreffend Biomüll 
 240 l-Gefäß bei erteilter Befreiung vom Anschluss- € 389,64 

und Benutzungszwang betreffend Biomüll 
 
c)  770 l-Gefäß  € 1.632,24 

 
 d)       1100 l-Gefäß € 2.306,76 

 
e)  Für unregelmäßiges zusätzliches oder regelmäßiges zusätzliches Einsammeln und 

Befördern von Abfallgefäßen gemäß § 13 Abs. 1 a) bis g) sowie für Zusatzleerungen 
im Falle des § 17 Abs. 4 wird ein Kostenersatz in Höhe des Zeitaufwandes sowie der 
entstandenen Gebühren/Entgelte gemäß § 17 Abs. 7 erhoben. Dies gilt entsprechend 
für die Abfuhr überfüllter Behälter (vgl. § 13 Abs. 5 Satz 2).6) 

 
f)  Sofern in den Gebieten der Stadt Wetzlar, die an die getrennte Erfassung von Biomüll 

angeschlossen sind, vom Anschlusspflichtigen zusätzlich zu dem vorzuhaltenden Ab-
fallgefäßraum weiterer Gefäßraum nur für Biomüll oder nur für Restmüll gewünscht 
wird oder wenn eine entsprechende nachträgliche Veranlagung gemäß § 12 Abs. 9 
erfolgt, ist hierfür im Falle des Umtausches eines vorhandenen 120 l-Gefäßes in ein 
240 l-Gefäß eine zusätzliche Jahresgebühr in Höhe von € 65,04 (Biomüll) bzw. 
€ 119,88 (Restmüll) zu zahlen. Wird ein zusätzliches 120 l- oder 240 l-Müllgefäß nur 
für Biomüll oder nur für Restmüll aufgestellt, beträgt die hierfür zu entrichtende Jah-
resgebühr 7) 

 
aa) für Biomüll 
(1) 120 l-Gefäß   €  81,48 
(2) 240 l-Gefäß   € 146,64 

 
bb) für Restmüll  

(1) 120 l-Gefäß   € 150,84 
(2) 240 l-Gefäß   € 270,84. 

 
(3) Für das unregelmäßige Einsammeln und Befördern von Großbehältern ab 770 l 

mit Bedarfsabfuhr außerhalb des städtischen Organisationsplanes (vgl. § 16 Abs. 
3 „Abrufbehälter“) werden Kostenerstattungen gemäß § 17 Abs. 2 e) erhoben. 5)6) 
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(4) Für die regelmäßige Abfuhr von gewerblichen Siedlungsabfällen zur Beseitigung, 
insbesondere gemäß § 7 Gewerbeabfallverordnung, werden folgende Jahresge-
bühren erhoben: 7) 
a) bei wöchentliche Abfuhr: 

aa)   120 l-Behältnis €    228,72 
bb)   240 l-Behältnis €    432,96 
cc)   770 l-Behältnis € 1.421,52 
dd) 1100 l-Behältnis € 1.992,00 

 
b) bei 2-wöchentlicher Abfuhr: 

aa)   120 l-Behältnis €    128,16 
bb)   240 l-Behältnis €    231,96 
cc)   770 l-Behältnis €    776,16 
dd) 1100 l-Behältnis € 1.070,04 

 
(5) Für die Verwertung der Abfälle, die an der Kompostierungsanlage Wetzlar-Dalheim 

angeliefert werden können, werden folgende Gebühren erhoben:  
 
Anlieferung mit Fahrzeugen/Anhängern:  pro m³ € 10,00 
Anlieferung mit Pressmüllfahrzeugen:   pro m³ € 25,00. 
 
Bei Anlieferung mit Fahrzeugen/Anhängern aus dem Stadtgebiet Wetzlar werden 
pro Kunde und Kalenderwoche bis zu zwei Kubikmeter der Abfälle ohne Gebüh-
renberechnung angenommen. 3) 
 

(6) Kann die Leerung des Abfallgefäßes ohne Verschulden der Stadt Wetzlar nicht erfol-
gen (vgl. § 16 Abs. 7 Satz 3), hat der Anschlusspflichtige der Stadt Wetzlar die Kosten 
zu erstatten, die in Folge einer im Einzelfall zusätzlich erforderlichen Anfahrt entste-
hen. 
 

(7) Für die Beseitigung bzw. Verwertung der Abfälle in den Fällen der Abs. 2 e) und 3 
sowie für direkt bei Einrichtungen der Stadt Wetzlar angelieferte Abfälle (ausge-
nommen Anlieferungen zur städtischen Kompostierungsanlage, vgl. Abs. 5) wer-
den Gebühren/Entgelte nach Maßgabe der jeweils gültigen Gebührenord-
nung/Entgeltliste für die Abfalleinrichtungen des Lahn-Dill-Kreises erhoben bzw. 
die im Einzelfall von der Stadt Wetzlar an private Entsorger zu zahlende Beseiti-
gungs-/Verwertungskosten berechnet. 2)5)6) Evtl. anfallende Kosten der Stadt Wetz-
lar für Trennung und Transport der Abfälle werden gemäß § 18 gesondert nach 
Aufwand berechnet.   
 

(8) Für die Abfuhr von nicht gemäß § 12 zugeteilten und zur Gebührenveranlagung 
festgesetzten Behältern (vgl. § 16 Abs. 8) werden Gebühren nach Maßgabe der 
Gebührensätze gemäß § 17 Abs. 1 - 4 erhoben.  
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(9) Der Wechsel einer Anschlussart (Abfallfraktion), der Behälterzahl oder der Behäl-
tergröße von Abfallgefäßen ist auf der Grundlage von § 18 gebührenpflichtig. Aus-
genommen hiervon sind der erstmalige Wechsel innerhalb eines Kalenderjahres, 
der Erstanschluss, auch an Getrenntsammelsysteme, sowie die endgültige Abmel-
dung  

 
§ 17 a 

Entgelte 
 
In den Fällen des § 11 a, insbesondere für gewerbliche Siedlungsabfälle gemäß § 2 Ge-
werbeabfallverordnung, wird das zu zahlende Entgelt nach Maßgabe der jeweils gültigen 
Tarife des städtischen Eigenbetriebes (vgl. § 1 Abs. 1) festgelegt.  5) 

 
§ 18  5)6) 

Sonstige Kostenerstattung 
 
Für weitere Leistungen der Stadt Wetzlar, die von den §§ 17 und 17a nicht erfasst sind, 
wird ein Kostenersatz in Höhe des dem Eigenbetrieb entstandenen Zeitaufwandes sowie 
der entstandenen Auslagen erhoben. § 5 Ziffer 3 des Hessischen Verwaltungskostenge-
setzes in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. Ziffer 14 der Allgemeinen Verwaltungskos-
tenordnung in der jeweils gültigen Fassung gilt entsprechend. 
 

§ 19 
Gebührenpflichtige, Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Anschlusspflichtige nach § 11 Abs. 1. Mehrere Ge-

bührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundei-
gentum haften alter und neuer Eigentümer bis zum Eingang der Mitteilung nach 
§ 11 Abs. 4 für rückständige Gebührenansprüche. Gebührenpflichtig für alle direkt 
bei den Einrichtungen der Stadt Wetzlar angelieferten Abfälle ist der Anlieferer.  

 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats der Anmeldung bzw. der Zu-

teilung der Abfallgefäße. Die Gebührenpflicht endet mit dem Ende des Monats der 
Rückgabe der Abfallgefäße bzw. der Abmeldung. Entsprechendes gilt, wenn sich 
Zahl oder Größe der Abfallbehälter eines Grundstücks geändert hat. 

 
(3) Der Jahresbetrag der Gebühren für die regelmäßige Leerung der Abfallgefäße 

wird von der Stadt Wetzlar in der Regel zusammen mit den anderen Grund-
stücksabgaben festgesetzt und angefordert. Der Bescheid gilt auch über das Fest-
setzungsjahr hinaus, solange kein neuer Bescheid ergangen ist. 

 
(4) Die Gebühren werden zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 

15. Mai, 15. August und 15. November eines Kalenderjahres fällig, Nachforderun-
gen innerhalb eines Monats nach Zugang des Anforderungsbescheides. Im Übri-
gen werden die Gebühren nach dieser Satzung einen Monat nach Zugang des An-
forderungsbescheides fällig.  
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§ 20 
Betretungsrecht 

 
(1) Den Beauftragten der Stadt Wetzlar ist zur Prüfung, ob und wie die Vorschriften 

dieser Satzung befolgt werden, nach vorheriger Anmeldung ungehinderter Zutritt 
zu den Grundstücken zu gewähren, auf denen überlassungspflichtige Abfälle an-
fallen. 

 
(2) Anordnungen der Beauftragten der Stadt Wetzlar sind, soweit sie sich auf die ge-

ordnete Müllbeseitigung beziehen, zu befolgen. 
 

(3) Beauftragte der Stadt Wetzlar haben sich durch einen von der Stadt Wetzlar aus-
gestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. entgegen § 5 Abs. 2 sowie § 6 Abs. 2 andere als die zugelassenen Abfälle in 

die Sammelgefäße oder –behälter eingibt, 
2. entgegen § 5 Abs. 3 Sperrmüll ohne Terminabsprache mit der Stadt Wetzlar 

bzw. nicht für die Abfuhr zugelassene Abfälle im Rahmen der Sperrmüllabfuhr 
bereitstellt, 

3. entgegen § 6 Abs. 2 nicht zugelassene Abfälle in die vorgesehenen Sammel-
behälter eingibt oder Abfälle neben diesen zurücklässt,7) 

4. entgegen § 6 Abs. 3 Abfälle nicht zu den vorgesehenen Annahmestellen bringt 
und dem dortigen Personal überlässt, 

5. entgegen § 7 Abfälle, die anlässlich der Benutzung öffentlicher Straßen, Wege 
und Plätze anfallen, nicht in die aufgestellten Gefäße eingibt, 

6. entgegen § 10 Verunreinigungen nicht beseitigt, 
7. entgegen § 11 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche Abfallein-

sammlung anschließt, 
8. entgegen § 11 Abs. 3 überlassungspflichtige Abfälle, die er besitzt, nicht der öf-

fentlichen Abfallentsorgung überlässt und sich der angebotenen Systeme nicht 
bedient, 

9. entgegen § 11 Abs. 4 einen Wechsel im Grundeigentum nicht der Stadt mitteilt, 
10. entgegen § 12 Abs. 5 Änderungen hinsichtlich des Gefäßbedarfes der Stadt 

Wetzlar nicht unverzüglich mitteilt,  5) 
11. entgegen § 13 Abs. 5 Abfallbehälter zweckwidrig verwendet oder so befüllt, 

dass die Deckel nicht schließen. 
12. entgegen § 13 Abs. 6 Abfallverdichtungsanlagen ohne Erlaubnis der Stadt 

Wetzlar verwendet bzw. verbotswidrig Umleerbehälter befüllt, 
13. entgegen § 13 Abs. 7 Abfallgefäße nicht ordnungsgemäß verwendet, das zu-

lässige Gesamtgewicht überschreitet oder die Reinigung der Abfallbehälter 
nicht durchführt, 5) 

14. entgegen § 13 Abs. 8 Satz 1 als Anschlusspflichtiger nicht dafür sorgt, dass die 
Abfallbehälter allen Hausbewohnern bzw. Nutzern zugänglich sind und ord-
nungsgemäß genutzt werden können, 

15. entgegen § 13 Abs. 8 Satz 2 als Anschlusspflichtiger den Verlust oder die Un-
benutzbarkeit von überlassenen Müllbehältern der Stadt Wetzlar nicht unver-
züglich mitteilt, 

16. entgegen § 15 Abs. 1, 6 und 8 die Standplätze für Abfallbehälter nicht herstellt 
und nicht in einem verkehrssicheren und hygienischen Zustand hält,  
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17. entgegen § 16 Abs. 5 geleerte Abfallgefäße nicht unverzüglich aus dem öffent-
lichen Verkehrsraum entfernt, 

18. entgegen § 16 Abs. 8 nicht zur Gebührenveranlagung festgesetzte Behälter zur 
Abfuhr bereitstellt, 

19. entgegen § 20 Abs. 1 den Beauftragten der Stadt Wetzlar den Zutritt zum 
Grundstück verwehrt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu € 50.000 geahndet 

werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß 
hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. 
 

(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung fin-
det Anwendung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat der Stadt Wetzlar. 

 
 

§ 22  

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  7) 

 
Wetzlar, den 22.05.2003 Der Magistrat  

 der Stadt Wetzlar 
 
 
 
 D e t t e 

 Oberbürgermeister 
______________________________________________________________________ 
 
Veröffentlicht in der WNZ vom 24.05.2003, in Kraft getreten am 25.05.2003 (01.05.2003). 
 
1) 1. Änderungssatzung vom 11.05.2004, veröffentlicht in der WNZ vom 21.05.2004, 
    berichtigt in der WNZ vom 25.05.2004, in Kraft getreten am 01.06.2004. 
2) 2. Änderungssatzung vom 13.03.2007, veröffentlicht in der WNZ vom 23.03.2007, 
    in Kraft getreten am 01.07.2007. 
3) 3. Änderungssatzung vom 25.08.2008, veröffentlicht in der WNZ vom 04.09.2008, 

in Kraft getreten am 05.09.2008  
4) 4. Artikelsatzung zur Änderung gebührenrechtlicher Satzungen vom 18.12.2013, in  
  Kraft getreten am 24.12.2013 
5) 5. Änderungssatzung vom 14.06.2018, Öffentliche Bekanntmachung vom 09.07.2018, 
    (Bereitstellungstag) 
6) 6. Änderungssatzung vom 09.11.2020, Öffentliche Bekanntmachung vom 24.12.2020, 
    (Bereitstellungstag) 
7)  7. Änderungssatzung vom 19.12.2023, Öffentliche Bekanntmachung vom 22.12.2023 

(Bereitstellungstag) 
 
 

2) 


